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Nutzungsbedingungen  

Ballmaschine - Slingerbag des TC Hall/Schönegg 
 
 

 Jedes Mitglied, welcher die Ballmaschine benutzt und in Betrieb nimmt stimmt 

automatisch den Nutzungsbedingungen zu und ist verpflichtet diese 

einzuhalten. 

 Kinder unter 12 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen die 

Ballmaschine benützen. 

 Die Slingerbag besteht aus folgenden Bestandteilen bzw. Zubehör: 

 Ballmaschine 

 Bodenplatte – Oscillator/Rotating Plattform 

 Fernbedienung 

 Bälle (ca. 100Stk.) 

 Teleskopballröhre 

 Handyhalterung 

 Ladegerät (bleibt an Ort und Stelle) 

 Nutzungsbedingungen 

 Die Ballmaschine ist vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und 

Beschädigungen zu prüfen. Etwaige Beschädigungen oder fehlendes Zubehör 

sind sofort dem Obmann – Martin Aichholzer (+43660 217 85 38) zu melden. 

Diese sind in Rücksprache mit dem Obmann mittels Fotos zu dokumentieren. 

 Sollte die Ballmaschine nicht auffindbar sein oder ein Diebstahl vermutet 

werden ist sofort der Obmann – Martin Aichholzer (+43660 217 85 38) zu 

verständigen. 

 Die Ballmaschine ist vor Benutzung von der Stromversorgung bzw. 

Lademöglichkeit zu trennen. Das Ladegerät bleibt dabei an Ort und Stelle. 

Nach Benutzung ist die Ballmaschine wieder an die Stromversorgung bzw. an 

das Ladegerät anzuhängen, da auch der Nachfolger eine aufgeladene 

Ballmaschine möchte. Bitte um Prüfung dass die Ballmaschine auch 

ausgeschaltet ist.  

 Der TC Hall/Schönegg weist ausdrücklich darauf hin, dass die Benutzung der 

Ballmaschine auf eigene Gefahr erfolgt und der Verein keine Haftung für 

Verletzungen oder Schäden übernimmt. 
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 Nach Benutzung der Ballmaschine sind alle Bälle, Fernbedienung und das 

gesamt Zubehör wieder in die Slingerbag einzuräumen und die Maschine ist 

an den vorgesehenen Ort wieder abzustellen. Ausschalten und Anschluss 

an das Ladegerät nicht vergessen! 

 Unsere Mitglieder können die Ballmaschine MO-FR bis 17:00 Uhr und das 

gesamte Wochenende reservieren. Die Ballmaschine muss im 

Reservierungssystem (Ballmaschine Slingerbag) gebucht werden. Die 

Reservierung ist auf eine Stunde begrenzt. Eine Nutzung nach 17:00 Uhr 

von Mo-Fr ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen sind Mannschafts-

trainings oder Trainings mit dem Trainer. 

 Kosten pro angemieteter Stunde belaufen sich auf EUR 7,- und sind vor 

Benutzung im Tenniscafe zu bezahlen oder in den vorgesehenen Postkasten 

mittels beschrifteten Kuvert einzuwerfen. Eine Überweisung auf das Konto: 

IBAN: AT64 3636 2000 0015 7347 ist auch möglich. 

 Nichtmitglieder bzw. Gästen ist es grundsätzlich nicht erlaubt die Ballmaschine 

zu benützen. Ausnahme ist nur in Kombination mit einem Mitglied des 

Vereines, welcher diese reserviert und dafür die Haftung übernimmt, oder mit 

Zustimmung des Vorstandes, welche vor Benützung bzw. Inbetriebnahme der 

Ballmaschine eingeholt bzw. vorliegen muss. 

 Die Benutzung muss im Reservierungssystem eingetragen sein bzw. 

eingetragen werden. Eine Verwendung ohne Eintragung im 

Reservierungssystem ist ausdrücklich verboten und zieht eine Strafgebühr von 

50,- EUR nach sich. 

 Eine unsachgemäße Behandlung der Ballmaschine durch ein Mitglied führt 

automatisch zu einer Sperre zur Benützung der Ballmaschine mit sich. Bei 

Beschädigung der Ballmaschine durch unsachgemäße Handhabung sind 

durch das Mitglied etwaige Reparaturkosten oder die Kosten eines 

Ersatzgerätes zu übernehmen, sofern diese nicht durch eine 

Haftpflichtversicherung übernommen werden. 

 Jedes Mitglied ist vor Benutzung angehalten die Anleitungsvideos auf unserer 

Website unter https://tc-schoenegg.at/vereinsinformation/ballmaschine-

slingerbag einmalig anzuschauen. 

 Eltern haften für ihre Kinder. 

 Ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen führt automatisch zu einer 

Sperre zur Benützung der Ballmaschine mit sich.  


